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Beschluss 
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Ratschlag betreffend Geviert zwischen Aeschenvorstadt, Henric Petri-Strasse, 
Elisabethenstrasse und Sternengasse ("Drachen-Center"); Zonenänderung sowie 
Erlass eines Bebauungsplans  
 
06.0564.02, Bericht BRK  

 

://: Zustimmung  

 

Der Grosse Rat des Kantons Basel-Stadt, nach Einsichtnahme in den Ratschlag des 
Regierungsrates Nr. 06.0564.01 vom 25. April 2006 sowie in den Bericht der Bau- und 
Raumplanungskommission Nr. 06.0564.02 vom 19. September 2006, gestützt auf § 105 
des Bau- und Planungsgesetzes vom 17. November 1999

1
, beschliesst: 

 

I.  Zonenänderung 

Der Zonenänderungsplan Nr. 13'164 des Hochbau- und Planungsamts vom 13. Juli 2006 
wird als verbindlich erklärt. 

 

II.  Festsetzung eines Bebauungsplans 

1. Der Bebauungsplan Nr. 13'165 des Hochbau- und Planungsamts vom 13. Juli 2006 
wird als verbindlich erklärt. 

2. Zum Bebauungsplan werden folgende Vorschriften erlassen: 

2.1 Der Bebauungsplan umfasst zwei bebaubare Bereiche: einen äusseren und einen 
inneren Baubereich. Im inneren Baubereich wird die Ausnutzungsziffer auf 3.0 
beschränkt. 

2.2 Nutzungsverlagerungen vom äusseren in den inneren Baubereich sind nicht 
gestattet. 

3. Das zuständige Departement kann ausnahmsweise Abweichungen von diesem Be-
bauungsplan zulassen, sofern die Gesamtkonzeption nicht beeinträchtigt wird. 
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III. Linienplan 

Der Nutzungsplan / Linienplan Nr. 5631 des Tiefbauamts für die Aufhebung der Bau- und 
Strassenlinien der Cratanderstrasse wird genehmigt. 

 

IV. Allmendparzelle 

Die Allmendparzelle 4/301 wird in das Finanzvermögen überführt. 

 

V. Publikation 

Dieser Beschluss ist zu publizieren; er unterliegt dem Referendum und wird nach Eintritt 
der Rechtskraft wirksam. 

 

Rechtsmittelbelehrung: 

Gegen diesen Beschluss kann Rekurs beim Verwaltungsgericht erhoben werden. Zum Rekurs wegen 
inhaltlicher Mängel ist nur berechtigt, wer ganz oder teilweise erfolglos Einsprache gegen Planentwürfe 
erhoben hat. 
Der Rekurs ist innerhalb von zehn Tagen nach Eintritt der Rechtskraft dieses Beschlusses beim 
Verwaltungsgericht anzumelden. Innerhalb von 30 Tagen, vom gleichen Zeitpunkt an gerechnet, ist die 
Rekursbegründung einzureichen, welche die Anträge des Rekurrenten oder der Rekurrentin und deren 
Begründung mit Angabe der Beweismittel zu enthalten hat. 


